
§ 48 

Einkauf

In den Strafvollzugseinrichtungen und Jugendhäusern ist 
den Strafgefangenen der Einkauf von Waren des per
sönlichen Bedarfs zu ermöglichen. Das Warenangebot 
muß den Bedingungen des Strafvollzuges entsprechen 
und den Bedürfnissen der Strafgefangenen angepaßt 
sein.


